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Sehr geehrte Frau Präsidentin, 
 
 
die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Rosenkranz, Kolleginnen und Kollegen haben 

am 23. Juni 2015 unter der Nr. 5656/J an mich eine schriftliche parlamentarische An-

frage betreffend Zuwendungen des BMKKVM an den Kultur- und Sportverein der 

Wiener Berufsschulen gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

 

Zu den Fragen 1 bis 11: 

 Hat Ihr Ressort den KUS ebenfalls gefördert? 
 Falls ja, wie hoch waren die Förderungen Ihres Ressorts an den KUS von 2008 

bis dato? 
 Falls ja, wofür genau wurden diese Geldmittel verwendet? 
 Falls ja, wie lautet der genaue Wortlaut des Förderansuchens? 
 Falls ja, was genau sind die Ziele dieses Vereins? 
 Falls ja, was genau sind die „Erfolge“ dieses Vereins? 
 Falls ja, ist dem Ministerium bekannt, dass es ein Naheverhältnis zwischen dem 

Verein und der SPÖ gibt? 
 Falls ja, ist dieses Naheverhältnis und der dadurch evidente Interessenkonflikt bei 

der Subventionsvergabe berücksichtigt worden? 
 Falls ja, zu welchem Schluss kam Ihr Ressort? 
 Falls nein, warum nicht? 
 Falls ja, können Sie auszuschließen, dass durch das offensichtliche Naheverhält-

nis des Vereins zur SPÖ öffentliche Subventionen zum Zwecke der illegalen Par-
teienfinanzierung genutzt wurden? 
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Nein, der Kultur- und Sportverein der Wiener Berufsschulen hat keine Zuwendungen 

erhalten. 

 

Unabhängig davon, werden Förderungen immer unter den Voraussetzungen der 

Verordnung des Bundesministers für Finanzen über Allgemeine Rahmenrichtlinien 

für die Gewährung von Förderungen aus Bundesmitteln (ARR 2004), BGBl II Nr. 

51/2004, bzw. allfälligen Voraussetzungen nach besonderen Fördergesetzen 

vergeben. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 

Dr. OSTERMAYER 
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